
Mag. Markus Hirschler 
Allgemein beeideter u. gerichtlich zertifizierter Sachverständiger f. Immobilien 

Adresse: 1110 Wien, Kaiser – Ebersdorfer Straße 218/Top 1; Telefon: +43 676/307 18 25 

 
14 E 47/24h 

Bezirksgericht Gänserndorf 
Marchfelder-Platz 3 
2230 Gänserndorf 
 

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Gänserndorf vom 14.10.2024, 14 E 47/24h, 
wurde ich als Sachverständiger in der Zwangsversteigerungssache der 
 

Betreibende Partei:  Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen 
    FN 54296y 
    Bahnstraße 8 
    2230 Gänserndorf 
 
vertreten durch:   Dr. Anton Ehm Dr. Simone Metz LL.M., Mag. Thomas Mödlagl 
    Rechtsanwälte 
    Schönbrunner Straße 42/6 
    1050 Wien 
 
Verpflichtete Partei:  Jeannine Kalab 
    geboren 24.4.1988 
    Jägerweg 8 
    2253 Stripfing 
 
wegen:  € 337.515,91,-  samt Anhang 
 

bestellt und beauftragt, ein 
 

B E W E R T U N G S G U T A C H T E N 
 

über den Verkehrswert, Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 4962, 

Grundbuch 06006 Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 
2032/2, mit der Adresse 2230 Gänserndorf, Industriestraße 13, zu erstellen.  
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1.  A l l g e m e i n e s: 
 

1.1. Auftraggeber: 
 
Dieses Gutachten wird über Auftrag vom 14.10.2024 des Bezirksgerichtes 
Gänserndorf erstellt. 
 

1.2. Auftrag: 
 
Ermittlung des Verkehrswertes der: 
 

Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 4962, Grundbuch 06006 

Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 2032/2, mit der 
Adresse 2230 Gänserndorf, Industriestraße 13 

 
 

1.3. Schätzungsstichtag: 
 
Ist der 19.11.2024 (Tag der Befundaufnahme). Es wird dieser Schätzung das zu 
diesem Zeitpunkt herrschende Preisniveau am Immobilienmarkt zugrunde gelegt. 
 

1.4. Schätzmethode: 
 
Grundlage dieser Schätzung ist die Ermittlung des Verkehrswertes mittels 
Sachwertverfahren und Ertragswertverfahren.  
 

1.5. Grundlagen und Unterlagen: 
 

1.5.1. Befundaufnahme der EZ 4962, GST – Nr. 2032/2, GB 06006 Gänserndorf 
am 19.11.2024 von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr unter Anwesenheit von: 

 
1. Frau Jeannine Kalab, Verpflichtete Partei 
2. Herr Mag. Markus Hirschler, Sachverständiger 
3. Herr Mag. Oliver Schwab, Mitarbeiter des Sachverständigen 

 
1.5.2. Aktenstudium nach Einlagen des Aktes 
 
1.5.3. Grundbuchauszug vom 14.10.2024 

 
1.5.4. Schreiben der Stadtgemeinde Gänserndorf betreffend der Fertigstellung vom 

15.10.2019 
 

1.5.5. Anzeige der Fertigstellung vom 17.03.2017 
 

1.5.6. Bescheinigung des Bauführers vom 17.03.2017 
 

1.5.7. Schreiben der Firmen „Comfort Fenster Kalab“, „Inolox – Elektro und IT 
Sicherheit“ sowie Bahar Bau GmbH. 
 

1.5.8. Elektrischer Prüfbefund vom 22.09.2017 
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1.5.9. Prüfprotokoll für Blitzschutzanlagen 
 

1.5.10. Bescheid „baubehördliche Bewilligung“ vom 07.09.2016 sowie vom 
11.11.2015 

 
1.5.11. Fotos 
 

Bestandsverhältnis: 
 
Anzumerken ist, dass laut Auskunft von Frau Jeannine Kalab, Verpflichtete Partei, 
das bewertungsgegenständliche Gebäude bestandsfrei ist. Die Bewertung erfolgt 
daher bestandsfrei.  

 

Rückstände 
 
Laut Kontoblatt der Stadtgemeinde Gänserndorf vom 30.01.2025 ist ein Rückstand 
von gesamt € 8.161,22 betreffend der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft 
vorhanden.  
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Kontoblatt der Stadtgemeinde Gänserndorf vom 30.01.2025 
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2.   B e f u n d: 
 

2.1. Grundbuchstand: 
 

Grundbuchauszug vom 14.10.2024 
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2.1.3 Dingliche Rechte und Lasten: 

 
Die Bewertung erfolgt geldlastenfrei. 
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2.1. Lage 

 
Abbildung 1: 
 

 
 
Abbildung 2: 
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Abbildung 3: 
 

 
 
Abbildung 4: 
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Abbildung 5: 
 

 
 
Abbildung 6 – GST – Nr. 2032/2 
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Verkehrsanbindung nach Wien 
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2.2. Bebaubarkeit: 
 
Laut Auskunft der Stadtgemeinde Gänserndorf ist die Flächenwidmung wie folgt: 
 
 

GST – Nr. 2032/2  BB Bauland – Betriebsgebiet 
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2.3. Objektbeschreibung: 

 

Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 4962, Grundbuch 06006 

Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 2032/2, mit der 
Adresse 2230 Gänserndorf, Industriestraße 13 
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BÜRO- UND LAGERGEBÄUDE 

SOWIE 

MOTEL 
 
 

Bauartklasse: Bauartklasse 1 (massive Bauweise) 
 

Baubehörde: Schreiben der Stadtgemeinde Gänserndorf betreffend der 
Fertigstellung vom 15.10.2019 

 
 Anzeige der Fertigstellung vom 17.03.2017 
 
 Bescheinigung des Bauführers vom 17.03.2017 
 
 Schreiben der Firmen „Comfort Fenster Kalab“, „Inolox – Elektro 

und IT Sicherheit“ sowie Bahar Bau GmbH. 
 
 Elektrischer Prüfbefund vom 22.09.2017 
 
 Prüfprotokoll für Blitzschutzanlagen 
 
 Bescheid „baubehördliche Bewilligung“ vom 07.09.2016 sowie 

vom 11.11.2015 
 

Heizung: Laut Auskunft von Frau Jeannine Kalab, Verpflichtete Partei,  
 verfügt die bewertungsgegenständliche Liegenschaft nicht über 

eine eigene Heizungsanlage sondern ist mit der 
Heizungsanlage im gegenüberliegenden Gebäude (der Firma 
Stindl – Installationen) verbunden.  

 Des Weiteren gab Frau Jeannine Kalab (Verpflichtete Partei) 
an, dass eine Photovoltaikanlage auf der 
bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vorhanden ist 
(Nutzung für die Elektroradiatoren). Hinzuweisen ist, dass es 
dem Sachverständigen aus technischen Gründen nicht möglich 
war, diese Angaben von Frau Kalab zu überprüfen. 
Diesbezüglich wird seitens des Sachverständigen keine Haftung 
übernommen.  
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Beschreibung der Räumlichkeiten 
 

BÜRO- UND LAGERGEBÄUDE 
 

Lage:   Erdgeschoss 
 

Lokal:   Boden verfliest, Wände gestrichen, Decken mit Platten bedeckt 
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Flur:  Boden verfliest, Wände gestrichen, Decke mit Platten bedeckt 
 

 
 

Zimmer:  Boden verfliest, Wände gestrichen, Decke mit Platten bedeckt 
 

    
 

Technikraum: Betonboden, Wände im Rohzustand, Decke mit Platten  
   bedeckt, Warmwasserboiler (laut Auskunft von Frau Kalab) 
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WC – Vorraum: Boden verfliest, Wände zum Teil verfliest und gestrichen,  
   Decke gestrichen, Handwaschbecken 
 

 
 

WC 1:   Boden verfliest, Wände zum Teil verfliest und gestrichen,  
   Decke gestrichen, Hänge – WC 
 

 
 

WC 2:   Boden verfliest, Wände zum Teil verfliest und gestrichen,  
   Decke gestrichen, Hänge – WC 
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WC – Vorraum: Boden verfliest, Wände zum Teil verfliest und gestrichen,  
   Decke gestrichen 
 

 
 

WC:   Boden verfliest, Wände und Decke gestrichen, BD,  
   Hänge – WC 
 

 
 

Aufenthaltszimmer: Betonboden, Wände Roh, Decke mit Platten bedeckt 
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Lagerhalle:  Betonboden 
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STIEGENHAUS 
 
Hinzuweisen ist, dass der Zugang zu dem Stiegenhaus über das Lokal als auch von 
außen gegeben ist. Des Weiteren ist an zu führen, dass der Zugang zu dem Motel 
über das Stiegenhaus erfolgt. 
 

 
 

Stiegenhaus: Boden verfliest, Wände und Decke gestrichen 
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MOTEL 
 

Lage:      Obergeschoss 
 

Zugang:     über Stiegenhaus 
 

Flur:      Boden verfliest, Wände und Decke  
      gestrichen 
 

 
 

Anzahl Zimmer Motel:   8 Zimmer 
 
 

Ausstattung der  8 Motel – Zimmer 

 

Zimmer:  Laminatboden, Wände und Decke gestrichen 
 

Badezimmer: Boden verfliest, Wände und Decke gestrichen,  
   Handwaschbecken, Hänge – WC, Dusche 
 

Sonstiges:  Hinzuweisen ist, dass 2 Motel – Zimmer über einen Zugang 
   Zu einem gemeinsamen Balkon verfügen.  
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Ich empfehle, eine außerordentliche Überprüfung (Gesamtüberprüfung der 
elektrischen Anlage mit Erstellung eines Ersatzanlagenbuches) nach ÖVE/ÖNORM 
E 8001 durch ein dafür befugtes Fachunternehmen durchführen zu lassen. 
Betreffend der elektrischen Anlage wird seitens des Sachverständigen keine 
Haftung übernommen.  

 

2.4. Gesamtzustand: 
 

Der Gesamtzustand ist als durchschnittlich erhalten zu bezeichnen.  
 
 

2.5. Anschlüsse: 
 

Laut Auskunft der Stadtgemeinde Gänserndorf ist die bewertungsgegenständliche 
Liegenschaft an alle öffentlichen Versorgungsleitungen angeschlossen.  
 

2.6. Objektgröße: 
 
Laut den erhobenen Plänen setzt sich die Nutzfläche bzw. Wohnnutzfläche wie folgt 
zusammen: 
 
 
ERDGESCHOSS 

 Büro- und Lagergebäude ca.:  412,93 m² 

 Stiegenhaus ca.:      15,44 m² 
428,37 m² 

 
OBERGESCHOSS 

 Flur/Gang ca.:      35,14 m² 

 8 Motel – Zimmer ca.:   143,45 m² 
178,59 m² 

 
Hinzuweisen ist, dass die Nutzfläche bzw. die Wohnnutzfläche zum Teil durch 
Neuvermessungen durch den Sachverständigen kontrolliert wurden.  
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2.7. Baubehörde: 
 
Schreiben der Stadtgemeinde Gänserndorf betreffend der Fertigstellung vom 
15.10.2019 
 

 
 
Hinzuweisen ist, dass gemäß Bauakt folgende 2 „Bauzahlen“ geführt werden: 
 

 BAU-158-2015: Neubau eines Bürogebäudes sowie einer Arbeits- und 
Lagerhalle 

 BAU-121-2016: Abänderung eines Bürogebäudes (Obergeschoss)- Um- und 
Zubau in ein Motel 

 
Anzumerken ist, dass die Fertigstellung der 2 oben angeführten Verfahren durch die 
schriftliche Auskunft der Stadtgemeinde Gänserndorf vom 31.01.2025 bestätigt 
wurde.  
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Anzeige der Fertigstellung vom 17.03.2017 
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Bescheinigung des Bauführers vom 17.03.2017 
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Schreiben der Firmen „Comfort Fenster Kalab“, „Inolox – Elektro und IT Sicherheit“ 
sowie Bahar Bau GmbH. 
 

 



32 
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Elektrischer Prüfbefund vom 22.09.2017 
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Prüfprotokoll für Blitzschutzanlagen 
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Bescheid „baubehördliche Bewilligung“ vom 07.09.2016 sowie vom 11.11.2015 
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2.8. Pläne: 
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Die Lagerhalle wurde in der Natur nicht errichtet (siehe Seite 29 und 30 im 
Gutachten) 
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Das Obergeschoss wurde in der Natur durch ein „Motel“ ersetzt. Siehe Seite 45 im 
Gutachten.  
 
Des Weiteren wurden in der Natur im Erdgeschoss diverse Veränderungen 
durchgeführt (der Istzustand entspricht nicht dem Plan).  
 

 Zimmereinteilung wurde in der Natur zum Teil  verändert.  

 Die WC – Anlagen wurden verändert 

 In der Natur wurde ein weiteres Zimmer errichtet und dadurch die Lagerhalle 
verkleinert.  

 Diverse kleine Veränderungen wurden durchgeführt 
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Der Istzustand entspricht nicht dem Plan. In der Natur wurde ein Balkon ebenfalls 
errichtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

2.9. Energieausweis: 
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2.10. Allgemeines: 

 
Die Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass keine Kontaminierungen der 
Liegenschaft vorliegt. 
 
Nach Einsicht im Verdachtsflächenkataster wurde festgestellt, dass die 
Grundstücksnummer in diesem nicht verzeichnet ist. 
 
 

Etwaige Belastungen sind im gegenständlichen Verkehrswert nicht enthalten. 
 

3. G u t a c h t e n: 
 
Ermittlung des Verkehrswertes der: 
 

Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 4962, Grundbuch 06006 

Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 2032/2, mit der 
Adresse 2230 Gänserndorf, Industriestraße 13 

 
Die Verkehrswertermittlung wird nach den Grundsätzen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 (BGBl. 1992/150) durchgeführt, wobei gem. 
§ 2 LBG der Verkehrswert jener Preis ist, der bei einer Veräußerung einer Sache 
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die 
besondere Vorliebe und andere individuelle Wertzumessungen einzelner Personen 
haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Bedacht zu bleiben.  
In diesem Fall wird der Verkehrswert nach dem im gegenständlichen Gesetz 
dargestellten Sachwertverfahren und Ertragswertverfahren ermittelt. 
Die gegenständliche Schätzung berücksichtigt neben den bereits beschriebenen 
Grundlagen bzw. Unterlagen des Gutachtens im Besonderen: 

 die Ergebnisse der Befundaufnahme 
 den Bau- und Erhaltungszustandes des Gebäudes  
 die allgemeine Lage am Realitätenmarkt zum Stichtag der 

Gutachtenserstellung 

 

3.1.1. Sachwert: 
 

Ziel des Sachwertverfahrens ist es den für das Bewertungsobjekt am 
wahrscheinlichsten zu erzielenden Preis zu ermitteln.  
 

Im Liegenschaftsbewertungsgesetz wird dazu wie folgt ausgeführt: 
  § 6. (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung 
des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie 
gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 
  (2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von 
Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu 
ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder 
Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem 
Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen. 
  (3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner 
Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die 
technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige 
Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der 
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Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie 
erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert zu 
berücksichtigen. 
 
 

3.1.2. Ertragswert: 
 
§ 5. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für 
die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags 
zum angemessenen Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer 
der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 
 
(2) Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der 
Sache tatsächlich erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen 
Aufwands für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Sache 
(Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich 
der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der 
Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags ist überdies 
auf das Ausfallwagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten 
Bedacht zu nehmen. 
 
 
(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht 
erfassbar oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der 
Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei 
einer solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können 
insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische 
Daten herangezogen werden. 
 
(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen 
dieser Art üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 
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3.1.2. Bodenwert 

Der Bodenwert wird anhand eines Vergleichswertverfahrens ermittelt, zu welchem 
Zweck Kaufpreiserhebungen in der Stadtgemeinde Gänserndorf durchgeführt 
wurden. 
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Anhand der ermittelten Kaufvorgänge ergibt sich ein Vergleichswert (Mittelwert)  

von ca.:  € 41 pro m² 
 

 

Bei der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft wird ein gerundeter Ansatz  

mit € 41,- pro m² zur Anwendung gebracht. 
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Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 4962, Grundbuch 06006 

Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 2032/2, mit der 
Adresse 2230 Gänserndorf, Industriestraße 13 

 

SACHWERTVERFAHREN 
Bodenwert

Grundfläche GST - Nr. 2032/2 1500 m²

(Ansatz unter Berücksichtigung der Widmung Bauland - Betriebsgebiet)

à € 41,00

61 500,00€                  

Anschluss- und Aufschließungsabgaben pauschal bewertet 30 000,00€                  

Bodenwert 91 500,00€                  

Bauzeitwert Lagerhalle inklusive sontigen Räumlichkeiten

Baukosten pro m² Nutzfläche 800,00€                       

Nutzfläche ca. 227,85 m² 182 280,00€                

lineare Alterwertminderung

gewöhnliche Nutzungsdauer 70 Jahre

(Ansatz unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes)

Alter des Gebäudes ca. 10 Jahre

Wertminderung in 14% 25 519,20€                  

156 760,80€                

Bauzeitwert Räumlichkeiten Lokal (EG sowie Stiegenhaus)

Baukosten pro m² Nutzfläche 2 400,00€                    

Nutzfläche ca. 200,52 m² 481 248,00€                

lineare Alterwertminderung

gewöhnliche Nutzungsdauer 70 Jahre

(Ansatz unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes)

Alter des Gebäudes ca. 10 Jahre

Wertminderung in 14% 67 374,72€                  

413 873,28€                

Bauzeitwert Räumlichkeiten Obergeschoss (Motel)

Baukosten pro m² Nutzfläche 2 400,00€                    

Nutzfläche ca. 178,59 m² 428 616,00€                

lineare Alterwertminderung

gewöhnliche Nutzungsdauer 70 Jahre

(Ansatz unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes)

Alter des Gebäudes ca. 10 Jahre

Wertminderung in 14% 60 006,24€                  

368 609,76€                

Bauzeitwert Gesamt 939 243,84€                

Sachwert

Bodenwert 91 500,00€                  

Bauzeitwert 939 243,84€                

1 030 743,84€             

Abschlag von 5% aufgrund der im Gutachten angeführten Punktes 

betreffend der Heizungsanlage (siehe Seite 15 im Gutachten) sowie der

rechtlichen Unsicherheit aufgrund der baulich durchgeführten Veränderungen 51 537,19€                  

Sachwert 979 206,65€         

Hinzuweisen ist, dass bei den Bewertungsansätzen jegliche Nebenflächen 
berücksichtigt wurden.  
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ERTRAGSWERTVERFAHREN 
 

Aus gutachterlicher  Sicht ist eine Nettomiete von € 8 pro m² nachhaltig erzielbar 
und wird daher der Berechnung zugrunde gelegt.  

 
     

2.1. Ermittlung des jährlichen Reinertrages     

  Fläche in m² Miete p.m. /m² Monatsmiete Jahresrohertrag 

   
€ 4.855,68   

 € 58.268,16    

Jahresrohertrag       € 58.268,16  

       

Bewirtschaftungskosten in %        

pauschal (vom Jahresrohertrag) 20,00 % € 11.653,63   
Mietausfallwagnis (vom 
Jahresrohertrag) 5,00 %                                 € 2.913,41   

Instandhaltung   
0,3% des 

Neubauwertes  

 
 
  €       3.276,43 

  

Summe 

Bewirtschaftungskosten  € 17.843,47 

Jahresreinertrag       € 40.424,69  

     

2.2. Ertragswert         

Kapitalisierungszinssatz  5 %   
Restnutzungsdauer 
ca.   60 Jahre   

Kapitalisierung   Restnutzungsdauer   

Vervielfältiger V     18,9293   

Ertragswert    € 765.211,08  

 
Bei der Verkehrswertermittlung wird der Ertragswert im Verhältnis zum Sachwert 2  
zu 1 gewichtet: 
 
((765.211,08) x 2)  + 979.206,65)/3      € 836.542,94 
 
Gemäß §7 LBG erfolgt ein Marktabschlag von 15% aufgrund der  
derzeitig geringen Nachfrage nach Betriebsgebäuden in dieser 
Lage und Größe       - € 125.481,44 
 
VERKEHRSWERT         € 711.061,50 

VERKEHRSWERT gerundet       € 711.000,-- 
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Der gerundete Verkehrswert der Liegenschaft, Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der 

Liegenschaft EZ 4962, Grundbuch 06006 Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der 
Grundstücksnummer 2032/2, mit der Adresse 2230 Gänserndorf, Industriestraße 13, 

ohne Berücksichtigung der Rückstände am Gemeindekonto, zum 
Bewertungsstichtag 19.11.2024 beträgt gerundet: 

 
 

EUR 711.000,- 

(Euro Siebenhundertelftausend ) 

 

Der gerundete Verkehrswert der Liegenschaft, Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der 

Liegenschaft EZ 4962, Grundbuch 06006 Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der 
Grundstücksnummer 2032/2, mit der Adresse 2230 Gänserndorf, Industriestraße 13, 

mit Berücksichtigung der Rückstände am Gemeindekonto, zum 
Bewertungsstichtag 19.11.2024 beträgt gerundet: 

 
 

EUR 703.000,- 

(Euro Siebenhundertdreitausend ) 

 
 
 

 
 
Wien, am 31.01.2025 
 
Anmerkung: 
 
Dieses Gutachten gründet sich auf die erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir vor, auch mein Gutachten 
zu ändern. 
 
 

Rückstände 
 
Laut Kontoblatt der Stadtgemeinde Gänserndorf vom 30.01.2025 ist ein Rückstand 
von gesamt € 8.161,22 betreffend der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft 
vorhanden.  
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Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht (ÖNORM B 1802): 
 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, 
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das 
Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe 
sein. Weiters verweise ich darauf, dass der ermittelte Verkehrswert nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleich 
bleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am 
Markt realisierbar ist. 


